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EIDFORMEL DERER VON DIESSENHOFEN GEGENUEBER DEN REG. ORTEN [ GE¬

MEINT DEN IM THURGAU REG. ORTEN UND SCHAFFHAUSEN]

"Es schwähren die von diesenhoffen sambt ihren Zuogehörigen [ gemeint dessen

Niedergerichtsherrschaften ] , Meinen [ gemeint des jeweiligen Landvogts im Thur¬

gau ] gnädigen Herre 1̂ den Neun Orthe77 . . . [ZH , BE, LU, UR, SZ , UW, ZG, GL, SH]

alss ihren rechten obristen und yiatürlichen herren vor Männiglich gehorsamb

und gewärtig Zu sein und in allen Sachen ihren Nuzen und Ehr Zuo fürderen und

ihreyi schaden Zuo wenden , und ob Sie Etwass hören oder vernemmen,· dass gemei¬

nen Eydtgnossen , oder Einem orth insonders schädlich were oder wider wertig

Sein möchte , dass nit Zuverhalten , Sondern von Stuond an für Zuo bringen , und

dass alss Biderleüth nah ihrem Vermögen Zuo wenden und dar Zuo , ob Jemand den



anderen sähe 3 argwöhnlieh und gefährlich gehen 3 oder Jemand füehren , der oder

die Sollen Es melden 3 und oh Es Sieh begibt und nothuorfft würdet 3 mit glog-

gen oder gesehrey dass öffnen 3 dess gleichen 3 wer den andern sieht 3 oder hörth

freffentlieh beschalchen mit worthen oder mit Werckhen 3 der Soll Zuo lauof-

fen 3 frid machen 3 und frid biethen 3 auoch bey dem Eydt in kein auosländischi

noch andere krieg oder raysen Zuolauoffen 3 oder Zuo Ziehen 3 noch dass Zuo

thuon 3 niemandt deren Jhrigen gestatten 3 ohne Urlauob und guonst gemeiner

Eydtgnossen 3 oder dess mehreren theils under Jhnen 3 Und Sonderlich recht
l

. . . [ ? ] Zuverfüehren und Zuo versprechen Niemandt Zuo Lieb noch Zuo leidt

dem Armen alss dem reichen 3 alles gethreüwlich und ohngefahrlich . "

Kopie - AH 51 , 78 - 81 - Seite 79 und 80 leer
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